
Verein für Schutz- und Wachhunde Stuttgart e.V. 

 

Satzung 
 

§ 1  Name , Sitz und Rechtsform 
Der im Oktober 1913 gegründete Verein führt den Namen „Verein für Schutz-und 

Wachhunde Stuttgart“. 

Der Verein hat seinen Sitz in Stuttgart und ist im Vereinsregister unter Nr. VR 761 eingetragen. 

Der Verein ist Mitglied im Südwestdeutschen Hundesportverband e.V. (swhv) mit Sitz in Stuttgart 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2  Zweck und Aufgaben des Vereins 
Zweck des Vereins ist die Förderung des Hundesportes (Abgabenordnung §52 (2) Nr. 23) und des 

Tierschutzes (Abgabenordnung §52 (2) Nr. 14). 

 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§52 Absatz (1) und (2) der 

Abgabenordnung). Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 

verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Die 

Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins keine 

Anteile des Vereinsvermögens erhalten. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der 

Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

Zur Erfüllung des Vereinszwecks stellt sich der Verein nachstehende Aufgaben:  

 

1. Ziel des Vereins ist, unter Mitwirkung der Hundeführer/innen Hunde aller Rassen und Größen 

zu Schutz-, Rettungs-, Fährten, und verkehrssicheren Begleithunden, sowie zu Hunden des 

Breitensports auszubilden. 

 

2. Hundehaltern soll die Möglichkeit geboten werden, ihre Hunde in allen Bereichen des 

Hundesports auszubilden, an Ausbildungslehrgängen teilzunehmen und sich an allen 

hundesportlichen Prüfungen und Wettkampfdisziplinen zu beteiligen unter Einhaltung der 

tierschutzrechtlichen Belange. 

 

3. Die Hundesportliche Arbeit ist ausgerichtet auf die körperliche Ertüchtigung der Hundeführer 

und unterliegt sportlichen Grundsätzen. 

 

4. Abhaltung von Leistungsveranstaltungen entsprechend den Prüfungs- und 

Ausbildungsordnungen des Südwestdeutschen Hundesportverband. 

 

5. Förderung und aktive Beteiligung der Vereinsmitglieder an allen Belangen des Tierschutzes. 

 

6. Der Verein unterstützt und berät alle Hundehalter seines Einzugsgebietes entsprechend seinen 

Möglichkeiten in allen Fragen, die mit der Haltung und Erziehung von Hunden in 

Zusammenhang stehen um den Tierschutz und das Bewusstsein für den Tierschutz sowie eine 

artgerechte Haltung in der Bevölkerung zu steigern. 

 

7. Vor allem Kinder und Jugendliche in wirkungsvoller Weise an die hundesportliche Arbeit, das 

sportliche Gedankengut und die Förderung des Tierschutzes heranzuführen. 

 



§ 3  Mitgliedschaft 
1. Der Verein besteht aus ordentlichen Mitgliedern (aktive und fördernde), jugendlichen 

Mitgliedern unter 18 Jahren und Ehrenmitgliedern. 

 

2. Jede geschäftsfähige natürliche Person kann Mitglied des Vereins werden. 

 

3. Über die Aufnahme entscheidet der Ausschuss. Eine Angabe von Ablehnungsgründen ist 

nicht erforderlich. Dem Betroffenen steht Einspruch beim Schiedsgericht des Vereins zu. 

Dieses entscheidet nach Prüfung aller Fakten, Beweismittel und Schriftsätze endgültig. Dem 

Antragsteller ist die Gelegenheit der Stellungnahme einzurichten. 

Der weitere Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Die Beschwerde muss innerhalb 4 Wochen nach Zustellung der Ablehnung erfolgen. Stichtag 

ist der Datumsstempel. 

 

4. Die Mitgliedschaft endet: 

a) Durch Ableben 

b) Durch freiwilligen Austritt 

c) Durch Ausschluss bzw. Streichung 

 

Die freiwillige Austrittserklärung ist mindestens vier Wochen vor Ablauf des Geschäftsjahres 

(Kalenderjahr) schriftlich beim Vorstand einzureichen. Verpflichtungen gegenüber dem Verein 

sind vor dem Austritt zu erfüllen. 

 

5. Der Ausschluss eines Mitglieds erfolgt bei: 

 

a) Schädigung der Vereinsinteressen 

b) Wenn ein Mitglied sich durch beleidigende Äußerungen sowie ungebührlichem Benehmen 

anderen Mitgliedern gegenüber verfehlt. 

c) Wegen Beleidigung oder ungebührlicher Kritik bei Leistungsprüfungen gegenüber dem 

Leistungsrichter, Prüfungsleiter, Lehrpersonal oder Gästen. 

d) Ungebührliches Verhalten auch bei hundesportlichen Veranstaltungen, die außerhalb des 

Einwirkungsbereiches des Vereins liegen. 

e) Fehlender Beitragszahlung eines kompletten Geschäftsjahres trotz mindestens zweimaliger 

Mahnung 

 

6. Die Streichung eines Mitglieds erfolgt bei: 

 

a) Fehlender Beitragszahlung zweier kompletter Geschäftsjahre trotz Mahnungen nach diesen 

2 Geschäftsjahren. 

b) Unbekanntem Umzug des Mitgliedes und mehrmaligem erfolglosem Versuch der 

Kontaktaufnahme nach 2 Geschäftsjahren. 

 

7. Über den Ausschluss und die Streichung entscheidet der Ausschuss mit Zweidrittelmehrheit. 

Das ausgetretene, gestrichene oder ausgeschlossene Mitglied verliert sämtliche Ansprüche auf 

die Einrichtungen des Vereins. Dem Mitglied ist vor der Beschlussfassung durch den 

Ausschuss die Gelegenheit der Stellungnahme einzuräumen. 

Dem Betroffenen steht Einspruch beim Schiedsgericht des Vereins zu. Dieses entscheidet 

nach Prüfung aller Fakten, Beweismittel und Schriftsätze endgültig. 

Der weitere Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Die Beschwerde muss innerhalb 4 Wochen nach Zustellung des Ausschlussbeschlusses 

erfolgen. Stichtag ist der Datumsstempel. 

 

8. Streitfälle zivilrechtlicher Art unter den Mitgliedern sind vor ein ordentliches Gericht zu 

bringen, wobei ihnen aufzugeben ist, über Ausgang der Klage dem Vorstand zu berichten. 

 



§ 4  Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende 
 

Auf Vorschlag des Ausschusses können Personen, die sich besondere Verdienste um den Verein 

und Hundesport erworben haben, durch den Vereinsausschuss zu Ehrenmitglieder ernannt werden. 

 

Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit, haben aber die Rechte ordentlicher 

Mitglieder und erkennen die Vereinssatzung an. 

 

Gleiches gilt für langjährige Vorsitzende des Vereins, die zu Ehrenvorsitzenden ernannt werden 

können. 

Der Vorschlag für eine solche Ernennung erfolgt vom Ausschuss an die Hauptversammlung, die 

darüber bestimmt. 

 

§ 5  Mitgliedsbeiträge 
 

Jedes ordentliche Mitglied und jedes jugendliche Mitglied hat einen Vereinsbeitrag zu entrichten, 

der bei Beginn des Geschäftsjahres zu bezahlen ist. Die Mitgliederversammlung verabschiedet eine 

Beitragsordnung, die Art, Umfang und Fälligkeit der Beitragsleistungen regelt. Zur Festlegung der 

Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache Mehrheit der in der Mitgliederversammlung 

anwesenden Stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich. Die jeweils aktuellen 

Mitgliedsbeiträge sind in einer Beitragsordnung festgehalten, die für jedes Mitglied einsehbar im 

Vereinsheim ausliegt. 

Die Wirksamkeit eines Erhöhungsbeschlusses kann erst im nachfolgenden Geschäftsjahr wirksam 

werden. 

 

Ehepaare, eingetragene Lebenspartner oder Paare sowie Alleinerziehende mit Kindern können eine 

Familienmitgliedschaft eingehen. 

Auch der Familienbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgelegt. Der Rechtsstatus des 

ordentlichen oder jugendlichen Mitglieds wird dadurch nicht verändert. 

 

Der Beitrag wird im 1. Quartal des Jahres im Lastschrift-Einzugsverfahren vom Konto des 

Mitglieds abgebucht. 

 

Jedes aktive Mitglied ist verpflichtet eine festgelegte Anzahl von Arbeitsstunden zum Wohle des 

Vereins abzuleisten oder einen festgelegten Betrag in Euro als Ausgleich zu erbringen. Die Anzahl 

der zu leistenden Arbeitsstunden oder die Höhe des zu erbringenden Betrages wird jeweils von der 

Hauptversammlung auf Antrag des Ausschusses oder der Mitglieder festgelegt und in der 

Beitragsordnung festgehalten. Die Arbeitsstunden können auch von passiven Familienmitgliedern, 

die gemäß dieses Paragraphen in einer Familienmitgliedschaft beinhaltet sind abgeleistet werden. 

 

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung im Jahr 2017 ist die Anzahl der Arbeitsstunden 

auf 10 und der Ausgleichsbetrag auf 10€ festgelegt. 

 

§ 6  Leitung des Vereins 
 

1. Der Vereinsvorstand besteht aus: 

 

1. Dem 1. Vorsitzenden  

2. Dem 2. Vorsitzenden  

3. Dem Kassier 

 

Der Vorstand ist Vertretungsorgan des Vereins gemäß § 26 BGB 

Die beiden Vorsitzenden und der Kassier sind jeweils einzelvertretungsbefugt. 

 



2. Der Ausschuss besteht aus dem Vereinsvorstand und:  

 

a) dem/der Schriftführer/in 

b) dem/der Gesamtausbildungsleiter/in 

c) dem/der Platzwart/wärterin 

d) bis zu zwei Beisitzer/innen, in den Funktionen des/der Pressewartes/wärterin oder 

Jungendleiters/in 

e) dem/den Ehrenvorsitzenden 

 

Der Vereinsvorstand und der Ausschuss tagen regelmäßig und gemeinsam. 

 

3. Es besteht die Möglichkeit, dass die beiden Beisitzer das Amt des Jugendleiters/in mit bzw. das 

Amt des Pressewartes/in bekleiden, aber auch, dass diese ohne besonderen Aufgabenbereich 

Mitglied des Ausschusses sind. Es muss darauf geachtet werden, dass der gesamte Ausschuss 

aus einer ungeraden Zahl von Mitgliedern besteht. Bei Sitzungen mit gerader Teilnehmerzahl 

wird bei Stimmengleichheit die Stimme des 1. Vorsitzenden, vertretungsweise des 2. 

Vorsitzenden doppelt gewichtet. 

 

4. Der Ausschuss ist nicht Vertretungs- bzw. Beschlussorgan gem. § 26 und §28 BGB. Er führt 

aber die nach der Satzung anfallenden Geschäfte und erteilt die für den internen Vereinsbetrieb 

notwendigen Weisungen. 

 

5. Mitglieder des Vorstands werden in der Jahreshauptversammlung für eine Amtszeit von zwei 

Jahren in geheimer Abstimmung gewählt. 

Die Wahl der Mitglieder des Ausschusses für eine Amtszeit von 2 Jahren erfolgt in offener 

Abstimmung. Bei mehreren Vorschlägen ist auf Antrag eines Drittels der anwesenden 

Wahlberechtigten geheim abzustimmen. 

 

6. Der 1. Vorsitzende, der Schriftführer und der Platzwart werden in den Jahren mit ungerader 

Zahl, der 2. Vorsitzende, der Kassier und der Gesamtausbildungsleiter werden in den Jahren 

mit gerader Jahreszahl gewählt. Beisitzer werden für zwei Jahre gewählt und können in jedem 

Jahr gewählt werden, soweit noch keine 2 Beisitzer Mitglied des Vorstandes sind. 

 

7. Die Ehrenvorsitzenden sind von dieser Regelung ausgenommen. 

 

8. Wählbar ist jedes ordentliches Mitglied. Scheidet während des Geschäftsjahres ein Vorstands- 

oder Ausschussmitglied aus, so kann der Ausschuss ein Mitglied kommissarisch mit der 

Wahrnehmung der Geschäfte beauftragen. In der nächstfolgenden Mitgliederversammlung ist 

dann eine Ersatzwahl bzw. Bestätigung durchzuführen. 

 

§ 7  Aufgabenverteilung der Vorstandsmitglieder 
 

1. Der/die 1.Vorsitzende vertritt den Verein in allen gerichtlichen und außergerichtlichen 

Angelegenheiten. Er/Sie beruft Sitzungen ein und setzt die Tagesordnung fest. Die 

Versammlungen werden von ihm in Übereinstimmung mit dem Ausschuss einberufen. Er/Sie 

hat weiterhin die Aufgabe, die vom Ausschuss des Vereins getroffene Beschlüsse auf ihre 

Durchführung zu überwachen. Er/Sie kann in Übereinstimmung mit der Mehrheit des 

Ausschusses Ausschussmitglieder bei grober Pflichtverletzung von ihrer Tätigkeit innerhalb 

des Vereins entbinden, wobei dann die Nachfolgeregelung entsprechend § 6 Abs. 8 

anzuwenden ist. 

 

2. Der/die 2.Vorsitzende, sowie der Kassier vertreten den Verein gerichtlich und 

außergerichtlich ohne Einschränkung ihrer Einzelvertretungsbefugnis. 

Ohne die Einschränkung seiner/ihrer Einzelvertretungsbefugnis nach außen wird für das 



Innenverhältnis bestimmt, dass er/sie von seiner/ihrer Vertretungsbefugnis nur Gebrauch 

machen darf, wenn der 1. bzw. 2. Vorsitzende verhindert ist. 

 

3. Der/die Kassier/in verwaltet das Vermögen des Vereins und hat über alle Einnahmen und 

Ausgaben Buch zu führen. Unvorhergesehene oder größere Ausgaben müssen durch den 

Ausschuss genehmigt werden. Der Ausgabenrahmen das Kassiers und des 1. Vorsitzenden 

wird durch Ausschussbeschluss geregelt. Darüber gehende Beträge müssen durch den 

Ausschuss genehmigt werden. 

Der/die Kassier/in erstellt im letzten Quartal des Geschäftsjahres einen Haushaltsplan für das 

kommende Geschäftsjahr nach Vorgaben der einzelnen Ressorts. In einer Ausschusssitzung 

wird über den Haushaltsplan bestimmt und dieser in der folgenden Jahreshauptversammlung 

zur Abstimmung/Genehmigung den Mitgliedern vorgelegt. 

Die Kasse ist mindestens einmal im Jahr vor der Hauptversammlung durch 2 von der 

Hauptversammlung gewählte Kassenprüfer/innen zu prüfen. 

 

4. Der/die Schriftführer/in hat von jeder Sitzung und Versammlung ein Protokoll anzufertigen. 

Die Protokolle haben mindestens alle gefassten und abgelehnten Beschlüsse zu enthalten und 

vom/von der Schriftführer/in und dem/der 1. Vorsitzenden zu unterzeichnen ist. Außerdem 

obliegt ihm/ihr die Erledigung des Schriftwechsels nach Angabe des/der 1. Vorsitzenden. 

 

5. Der/die Pressewart/wärterin pflegt den Internetauftritt, den EmailService und die Schautafeln 

des Vereins. Er ist für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und ist für die Planung und 

Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit nach Vorgaben des Ausschusses verantwortlich. 

Der/die Pressewart/wärterin ist eine ungebundene Aufgabe und kann einem Beisitzer oder 

anderen Ausschussmitglied zugeteilt werden. Dies erfolgt durch Beschluss des Ausschusses. 

 

6. Der/die Platzwart/wärterin ist für die Pflege des Vereinsgeländes verantwortlich. Für die 

Pflege des Geländes setzt er regelmäßig und bei Bedarf Arbeitsdienste nach seinen Vorgaben 

an. Zum Zwecke der Pflege darf der Ausschuss durch Beschluss dem Platzwart ein 

beschränktes eigenverantwortliches Ausgabenrecht erteilen. Darüber hat der Platzwart immer 

zur nächsten Sitzung des Ausschusses dem Ausschuss gegenüber Rechenschaft abzulegen. 

 

7. Der/die Jugendleiter/in ist für die Jugendarbeit im Verein verantwortlich. Seine Aufgaben sind 

in der Jugendordnung des Vereins festgehalten. Der/die Jugendleiter/in ist eine ungebundene 

Aufgabe und kann einem Beisitzer oder anderen Ausschussmitglied zugeteilt werden. Dies 

erfolgt durch Beschluss des Ausschusses. 

 

8. Die Beisitzer/innen unterstützen die Arbeit des Ausschusses und können zur Unterstützung 

einzelner Ressorts aber auch mit vorrübergehenden Sonderaufgaben betraut werden. Über die 

Aufgaben der Beisitzer entscheidet der Ausschuss. 

 

9. Die 2 Kassenprüfer werden aus den Reihen der Mitglieder gewählt. Sie dürfen dem Ausschuss 

nicht angehören und müssen alle 3 Jahre wechseln. Die Kasse ist mindestens einmal im Jahr 

vor der Jahreshauptversammlung zu prüfen. Die Kassenprüfer müssen bei ordnungsgemäßer 

Führung der Kasse der Jahreshauptversammlung die Entlastung des/der Kassier/in empfehlen. 

 

10. Der/die Gesamtausbildungsleiter/in ist verantwortlich für die gesamte hundesportliche Arbeit 

des Vereins. Er ist zuständig für die fachliche, ideelle und zeitliche Koordination des 

Ausbildungsbetriebes der einzelnen Ausbildungsbereiche. Auch obliegt ihm der Terminschutz 

für Vereinsveranstaltungen und Turniere des Vereins. Die Koordinierung der Arbeit des 

Ausbildungsleiters erfolgt im Rahmen der Ausschusstätigkeit. 

 

§ 8  Übungsleiter und Übungshelfer 
 



1. Zur Unterstützung des/der Gesamtausbildungsleiter/in werden auf seinen/ihren Vorschlag für 

die einzelnen Fachbereiche Übungsleiter eingesetzt, die vom Ausschuss bestätigt werden. Die 

Übungsleiter koordinieren selbständig den Übungsbetrieb in den einzelnen Übungssparten. 

 

2. Zur Mithilfe bei dieser Tätigkeit kann der jeweilige Übungsleiter aus dem Kreis der Aktiven 

der jeweiligen Sportabteilung Übungshelfer bestimmen, die ebenfalls durch den Ausschuss 

bestätigt werden müssen. 

 

3. Die Gesamtheit der Übungshelfer führen in regelmäßigen Abständen und bei Bedarf 

Übungshelfersitzungen gemeinsam unter Leitung der Gesamtausbildungsleitung durch. 

 

4. Für die Übungsleiter und Übungshelfer gelten folgende Verpflichtungen: 

a. Jeder Übungsleiter ist verpflichtet, die Arbeit mit Hundesportlern und Hunden 

entsprechend den vom SWHV herausgegebenen Richtlinien durchzuführen. 

b. Für jeden Hundeführer und Hund Teilnehmer am Sport und Ausbildungsbetrieb ist eine 

der Eignung entsprechende Prüfung in der Ausbildungsarbeit anzustreben. 

c. Übungsleiter und Übungshelfer sollen innerhalb eines festgelegten Zeitraums den 

Basisschein GAS erwerben. 

 

§ 9  Pflichten der Kursteilnehmer  
 

1. Kursteilnehmer sind verpflichtet, die Anordnungen der jeweiligen Ausbildungsleitung zu 

befolgen. Über den Stand der Ausbildung und die Prüfungsreife entscheiden die 

Ausbildungsleiter. Eventuell anfallende Kosten für die Ausbildung sind bei Beginn des 

Kurses zu entrichten und werden vom Ausschuss festgelegt 

 

2. Jeder Hundebesitzer oder Kursteilnehmer haftet für Schäden seines Hundes, die auf dem 

Ausbildungsplatz entstehen. Für jeden Hund muss deshalb eine Hundehaftpflichtversicherung 

abgeschlossen sein. Eine Tollwutschutzimpfung wird verlangt und ist durch den Impfpass zu 

belegen. 

 

3. Kursteilnehmer müssen nicht Vereinsmitglieder sein, erkennen jedoch die Vereinssatzung an. 

Diese liegt im Vereinsheim zur Einsichtnahme aus. 

 

§ 10  Versammlung der Mitglieder 
 

1. Eine Versammlung besteht aus 

 

a) der Jahreshauptversammlung 

b) der außerordentlichen Hauptversammlung 

 

2. Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlussfassende Vereinsorgan ist grundsätzlich 

für alle Aufgaben zuständig, sofern spezielle Aufgaben gemäß dieser Satzung nicht einem 

anderen Vereinsorgan übertragen wurden. Ihr sind insbesondere die Jahresrechnung und der 

Jahresbericht zur Beschlussfassung über die Genehmigung und die Entlastung des Vorstandes 

bei der jährlichen Jahreshauptversammlung vorzulegen. 

 

3. Die Mitgliederversammlung entscheidet insbesondere über: 

a) Strategie und Aufgaben des Vereins 

b) Beteiligungen 

c) Aufnahmen von Darlehen 

d) Beiträge 

e) Satzungsänderungen 

f) Auflösung des Vereins. 



Mitgliederversammlungen sind nicht öffentlich. Nichtmitglieder können auf Antrag bei der 

Mitgliederversammlung zugelassen werden. 

 

4. Nach Beendigung eines Geschäftsjahres findet eine Jahreshauptversammlung statt, die 

spätestens im 1. Quartal des folgenden Jahres abgehalten werden muss. Sie muss mindestens 4 

Wochen vor dem Termin schriftlich unter Bekanntgabe einer Tagesordnung einberufen 

werden. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte 

vom Mitglied des Vereins schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. Als Kriterium 

der vierwöchigen Frist dient das Abgangsdatum der Einladung. Die Jahreshauptversammlung 

ist beschlussfähig, wenn die Kriterien der Einladungsfrist eingehalten wurden und benötigt 

kein bestimmtes Quorum. 

 

5. Anträge der Mitglieder müssen 2 Wochen vor der Jahreshauptversammlung schriftlich per 

Telefax, elektronische Datenübermittlung oder per Papier beim Vorstand eingegangen sein. 

Betreffen die Anträge Satzungsänderungen, so müssen diese rechtzeitig vor der Einladung zur 

Hauptversammlung an den Vorstand gerichtet werden. Als Zeitrahmen ist 8 Wochen vor einer 

Hauptversammlung anzustreben, damit der Ausschuss die notwendigen Schritte einleiten 

kann. Für die Einhaltung dieser Frist sind die Mitglieder selbst verantwortlich. Als Richtwert 

für die Frist kann der Jahreswechsel angenommen werden. 

 

6. Alle Abstimmungen und Beschlüsse bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 

Enthaltungen gelten als nicht abgegeben. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

 

7. Bei Satzungsänderungen sind ¾ der Stimmen notwendig. Satzungsänderungen und 

Neufassungen müssen zwingend mit einer Frist von 4 Wochen vor einer Hauptversammlung 

den Mitgliedern mit der Einladung zusammen vorgelegt werden. Über Satzungsänderungen 

kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn auf diesen 

Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung (im Rahmen der satzungsgemäßen Frist) zur 

Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und der Einladung der vorgesehene neue 

Satzungstext beigefügt ist. 

 

8. Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen 

Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese 

Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern sofort schriftlich mitgeteilt werden. 

 

9. Jugendliche ab 15 Jahre sind in der Versammlung stimmberechtigt, für Jüngere kann der 

Erziehungsberechtigte als gesetzlicher Vertreter das Stimmrecht wahrnehmen, soweit er nicht 

selbst stimmberechtigt ist. 

 

10. In der Jugendselbstverwaltung sind alle Jugendliche ab dem Jahr stimmberechtigt, in dem sie 

10 Jahre alt werden. 

 

11. Die Hauptversammlung hat neben den Wahlen für den Ausschuss auch die Wahl von 2 

Kassenprüfern vorzunehmen. 

 

12. Ebenfalls wählt die Hauptversammlung ein Schiedsgericht, welches aus drei Mitgliedern und 

einem Ersatzmitglied besteht. Die Mitglieder des Schiedsgerichts werden jeweils auf 3 Jahre 

gewählt. Das älteste Mitglied führt den Vorsitz. Eine Zugehörigkeit zur Vorstand (aber nicht 

dem Ausschuss) ist ausgeschlossen. 

 

13. Eine außerordentliche Hauptversammlung kann jederzeit stattfinden, wenn mindestens ein 

Viertel der Mitglieder dies fordert oder der Ausschuss aus einem dringenden Anlass einen 

diesbezüglichen Entschluss fasst. Hierzu muss schriftlich mit einer Frist von mindestens 2 

Wochen eingeladen werden. 

 



14. Eine außerordentliche Hauptversammlung ist nur beschlussfähig wenn mindestens ein Viertel 

aller Mitglieder anwesend ist. Die sonstigen Fristen für Anträge, Satzungsänderungen etc. 

bleiben bindend. 

 

15. Das Stimmrecht kann bei allen Versammlungen und Sitzungen nur persönlich ausgeübt 

werden und nicht übertragen werden. 

 

§ 11  Datenschutz 
 

1. Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden von den Mitgliedern Daten gemäss den jeweils 

aktuellen Mitgliedsanträgen erhoben. Diese Daten werden im Rahmen der Mitgliedschaft 

verarbeitet und gespeichert. Für die Rechtmäßigkeit der Mitgliedsanträge ist der Ausschuss 

verantwortlich. 

 

2. Als Mitglied des Verbandes muss der Verein die Daten seiner Mitglieder an den Verband 

weitergeben. Dies betrifft ausschließlich nur die in den Mitgliedsanträgen erhobenen Daten. 

Weitere im Rahmen der Tätigkeit erhobenen Daten dürfen nur insoweit weitergegeben 

werden, als dies im direkten Zusammenhang mit der Tätigkeit im Verein steht (z.B. Erwerb 

Trainerschein, Ergebnisse Turniere, etc.). 

 

3. Darüber hinaus veröffentlicht der Verein die Daten seiner Mitglieder intern wie extern nur 

nach entsprechenden Beschlüssen der Mitgliederversammlung oder des Ausschusses und 

nimmt die Daten von Mitgliedern aus, die einer Veröffentlichung widersprochen haben. Für 

die Einholung der Erlaubnis vor einer Veröffentlichung ist der Ausschuss verantwortlich. 

 

§ 12  Auflösung des Vereins 
 

Die Auflösung des Vereins kann nur auf einer eigens hierfür einberufenen außerordentlichen 

Hauptversammlung beschlossen werden.  

Zu einem rechtswirksamen Auflösungsbeschluss ist eine Dreiviertelmehrheit der anwesenden 

Mitgliederstimmen erforderlich. Hierbei ist ebenfalls ein Quorum von mindestens einem Drittel 

aller Mitglieder als Zustimmung zur Auflösung erforderlich. 

 

Im Falle einer Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigten Zwecks fällt das 

vorhandene Vermögen zu je 1/3 dem „Tierschutzverein Stuttgart und Umgebung e.V.“, dem 

„Deutschen Tierschutzbund“ und der „Deutschen Stiftung Schweizerische Schule für 

Blindenführhunde“ in Stuttgart zu. 

 

§ 13  Sonstiges 
Der Ausschuss kann für die Organisation der jeweiligen Aufgaben des Ausschusses, der 

Fachbereiche, der Hauptversammlung, der Jugendarbeit und/oder des Schiedsgerichtes Ordnungen 

erstellen. Diese Ordnungen sind den Mitgliedern auf Verlangen offenzulegen und dürfen keinerlei 

Rechte, die in dieser Satzung beschrieben sind einschränken. 

 

§ 14  Sonstige Vorschriften 
 

Soweit durch die vorstehende Satzung nicht anders bestimmt wird, gelten die Vorschriften des 

Bürgerlichen Gesetzbuches gemäß §§21 – 79  BGB über Vereine. 

 

§ 15  Schlussbestimmung 
 

Die vorliegende Satzung ist eine komplette Neufassung und wurde von der 

Jahreshauptversammlung  am 18.03.2017 mit der erforderlichen Stimmenmehrheit beschlossen. 



 

Der Vorstand wurde beauftragt, die notwendigen Schritte zur Eintragung in das Vereinsregister zu 

veranlassen 

 

Die Satzung tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. Die vorherige Satzung tritt an 

dem Tage der Eintragung dieser Satzung außer Kraft. 

 

          Stuttgart, 18.März 2017 


